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Für die Aufgabenteilung und die Zusammen-
arbeit bei der Bluttransfusion zwischen Chirurg
und Anästhesist ist zwischen den verschiedenen
Phasen zu unterscheiden.

1. Präoperative Phase
1.1 Der Chirurg prüft im Rahmen der Planung
und Vorbereitung der Operation, ob eine intraope-
rative Bluttransfusion erforderlich werden kann,
und läßt das dafür benötigte Blut bereitstellen.
Der Anästhesist, der intraoperativ die Verantwor-
tung für die Aufrechterhaltung der Vitalfunk-
tionen trägt, prüft dies gleichfalls aus der Sicht
seines Fachgebietes.
Können sich Chirurg und Anästhesist nicht dar-
über einigen, ob Blut bereitzustellen ist und wie
viele Bluteinheiten benötigt werden, so ist unter
Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots
im Interesse der Patientensicherheit Blut - und
gegebenenfalls die größere Anzahl der Blutein-
heiten - bereitzustellen.

1.2 Bei Patienten, bei denen die Notwendigkeit
einer intraoperativen Bluttransfusion nicht von
vornherein auszuschließen ist, empfiehlt sich eine
präoperative Blutgruppenbestimmung mit Anti-
körpersuchtest.

1.3 Chirurg und Anästhesist prüfen gemeinsam,
ob und für welche Fälle sich die Eigenblutspende
in ihrem Krankenhaus realisieren läßt. Sie einigen
sich, falls die organisatorischen Voraussetzungen
von Krankenhausträger und Kostenträgern ge-
schaffen werden, über die Aufteilung der Auf-
gaben.

2. Intraoperative Phase
2.1 Chirurg und Anästhesist informieren sich
wechselseitig über von der Norm abweichende
Blutverluste.

2.2 Der Anästhesist entscheidet über die Blut-
transfusion und führt sie durch. Die Indikation zur
Bluttransfusion ist streng zu stellen.
Der Anästhesist trägt die ärztliche und rechtliche
Verantwortung
- für die Entscheidung, ob und zu welchem

Zeitpunkt eine intraoperative Bluttransfusion
angezeigt ist und

- für die Beachtung der Sorgfaltsregeln, die für
die Durchführung der Bluttransfusion gelten.

2.3 Für die Retransfusion intraoperativ abgesaug-
ten und aufbereiteten Blutes im Rahmen der dafür
gegebenen Indikation sollte ein Retrans-
fusionsgerät zur Verfügung stehen. Die personel-
len und sachlichen Voraussetzungen sollten durch
Krankenhausträger und Kostenträger geschaffen
werden.

3. Postoperative Phase
Die Entscheidung über die Bluttransfusion und
ihre Durchführung gehören zum Aufgabenbereich
des Arztes, dem die Sorge für die Vitalfunktionen
obliegt.

Dies ist
- im Aufwachraum der Anästhesist,
- auf Intensiveinheiten der für die Intensivbe-

handlung zuständige Fachvertreter,
- auf chirurgischen Bettenstationen der Chirurg.
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Ist der Anästhesist zuständig, so unterrichtet er
unverzüglich den für die Behandlung des Grund-
leidens zuständigen Chirurgen über Blutungen,
die von der Norm abweichen.

4. Eingriffsaufklärung
4.1 Die Aufklärung des Patienten über periopera-
tive Bluttransfusionen obliegt dem Arzt, der sie
anordnet und durchführt.

4.2 Die (präoperative) Aufklärung des Patienten
über die Notwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit
einer intraoperativen Bluttransfusion gehört,
soweit nicht wegen der Notwendigkeit und
Dringlichkeit der Operation auf die Aufklärung
über diesen Nebeneingriff verzichtet werden
kann, zu den Aufgaben des Chirurgen.

4.3 Da sich die Aufgaben von Chirurg und Anäs-
thesist eng überschneiden, wird der Berufsver-
band Deutscher Anästhesisten seinen Mitgliedern
empfehlen, in die Patientenaufklärung über die
Anästhesie auch Hinweise zur Bluttransfusion
aufzunehmen, die es dem Patienten ermöglichen,
weiterführende Fragen zu stellen oder auf eine
nähere Aufklärung zu verzichten.

Kassel, den 3. April 1989 und
Hamburg, den 22. März 1989

Für den Berufsverband Deutscher Anästhesisten
gez. K. Zinganell,Präsident

Für den Berufsverband der Deutschen Chirurgen
gez. K. Hempel,Präsident

Die Vereinbarung über die Zusammenarbeit
bei der Bluttransfusion wurde mit analogem
Wortlaut am 20.06.1990 auch mit dem Berufs-
verband der Ärzte für Orthopädie abgeschlos-
sen (die Red.)


